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Lesbische, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und In-
tersexuelle (LSBTI) in Thüringen

Laut Koalitionsvertrag (Seite 27) fühlt sich die Koalition verpflichtet, Ak-
zeptanz und Gleichstellung aller Lebensweisen zu befördern. Homo-
sexuelle, Bi- und Transsexuelle, Transgender und intergeschlechtliche 
Menschen sollen in Thüringen laut Koalitionsvertrag diskriminierungs-
frei und gleichberechtigt leben können und weder im Alltag noch durch 
Verwaltungshandeln benachteiligt werden.
Das Maßnahmenbündel, welches die Landesregierung vorsieht, bein-
haltet vor allem die Entwicklung eines Landesprogramms für Akzeptanz 
und Vielfalt, das in einem gleichberechtigten Dialog von Vereinen und 
Initiativen aus dem LSBTI-Bereich einerseits und dem Land sowie den 
Kommunen andererseits Maßnahmen zur Überwindung diskriminieren-
der Regelungen und Verfahren beschreiben sowie die Weiterbildung für 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst sowie den Bildungseinrichtungen des 
Landes zu diesem Thema befördern soll.

Ich frage die Landesregierung:

1. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, wie viele 
Homosexuelle, Bi- und Transsexuelle, Transgender und interge-
schlechtliche Menschen in Thüringen leben?

2. Wenn Frage 1 mit Ja beantwortet wird: Woher stammen die Erkennt-
nisse der Landesregierung?

3. Wie viele Homosexuelle, Bi- und Transsexuelle, Transgender und 
intergeschlechtliche Menschen leben in Thüringen (bitte nach einzel-
nen Gruppen aufschlüsseln) und wie viel Prozent der Bevölkerung 
Thüringens entspricht dies jeweils?

4. Falls Frage 1 mit Nein beantwortet wird: Woraus ergibt sich die 
Erkenntnis der Landesregierung, dass die Homosexuellen, Bi- und 
Transsexuellen, Transgender und intergeschlechtliche Menschen 
eine Gruppe bilden, die in Thüringen besonders schutzbedürftig ist?

5. Wie viele Fälle von Diskriminierung von Homosexuellen, Bi- und 
Transsexuellen, Transgender und intergeschlechtlichen Menschen 
sind seit dem Jahr 1991 bekannt (bitte aufschlüsseln nach Jahresse-
scheiben)? Was wird dabei jeweils unter Diskriminierung verstanden?
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6. Wie viele Übergriffe auf Homosexuelle, Bi- und Transsexuelle, Trans-
gender und intergeschlechtliche Menschen sind seit dem Jahr 1991 
polizeibekannt (bitte aufschlüsseln nach Jahressescheiben und 
Tatbestand)?

7. Welche diskriminierenden Regelungen und Verfahren sind in Thü-
ringen konkret existent? Wie plant die Landesregierung gegen diese 
vorzugehen?

8. Welche Weiterbildungsangebote aus dem LSBTI-Bereich für die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und an den Bildungsein-
richtungen des Landes sind der Landesregierung bekannt? Welche 
Weiterbildungsangebote zu diesem Themenbereich sollen neu ge-
schaffen werden?

9. In welcher Höhe werden Mittel für die Entwicklung eines Landes-
programms für Akzeptanz und Vielfalt benötigt (bitte geplante Höhe 
aufschlüsseln nach Haushaltsjahr)?

10. Welche Laufzeit soll das Landesprogramm für Akzeptanz und Vielfalt 
haben?
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